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MasterCard® Gold. 
Das Versicherungspaket im Überblick. 
 
 
Auslandsreise-Krankenversicherung   

Kostenerstattung für akut nötige Krankenbehandlung im Ausland 
Der Versicherer erstattet in tariflichem Umfang die Kosten für medi-
zinisch notwendige Krankenhaus- und Heilbehandlungen einschließ-
lich Arznei und Heilmittel sowie Zahnbehandlung und Reparatur von 
Zahnersatz (keine Neuanfertigungen, Kronen oder Kieferorthopädie) 
bei im Ausland akut eingetretenen Krankheiten und Unfallfolgen. 
 
Freie Arzt- und Krankenhauswahl 
Der Versicherte kann unter den im Aufenthaltsland zugelassenen 
Ärzten und Zahnärzten sowie den öffentlichen und privaten Kran-
kenhäusern frei auswählen. 
 
45 Tage oder länger geschützt 
Der Versicherungsschutz besteht für die jeweils ersten 45 Tage aller 
vorübergehenden Auslandsreisen (dienstlich oder privat). Verlänge-
rungen sind gegen gesonderte Berechnung möglich. 

 Voraussetzung für Leistung 
Unabhängig vom Karteneinsatz. 
 
Versicherte Personen 
Der/die Karteninhaber/-in; dessen/deren Ehegatte; der/die in häusli-
cher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/-in; unverheiratete 
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; volljährige Kinder 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie unterhaltsbe-
rechtigt sind und Unterhalt beziehen. 
 
Geltungsbereich 
Weltweit (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und des 
Landes, in dem ein ständiger Wohnsitz besteht). 

Verkehrsmittel-Unfallversicherung   

Schutz in Verkehrsmitteln und Hotels 
Werden Reise- oder Rundflüge, öffentliche Verkehrsmittel, Mietwa-
gen sowie Hotels mit der MasterCard® Gold bezahlt, besteht Unfall-
versicherung während der Benutzung dieser Verkehrsmittel und 
während des Aufenthalts auf dem Hotelgelände. 
 
Versicherungssummen je versicherte Person 
 256.000 Euro für den Invaliditätsfall 
 8.000 Euro  für Unfall-Service 
 26 Euro für Krankenhaustagegeld 
 256.000 Euro für den Todesfall* 
 1.100 Euro für Kurbeihilfe 
 2.600 Euro für kosmetische Operationskosten 
 
* Für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr beträgt die Todesfallleistung 5.500 Euro. 

 Voraussetzung für Leistung 
Abhängig von der Bezahlung mit MasterCard® Gold. 
 
Versicherte Personen 
Der/die Karteninhaber/-in; dessen/deren Ehegatte; der/die in häus-
licher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/-in; unverheiratete 
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; volljährige Kinder 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie unterhaltsbe-
rechtigt sind und Unterhalt beziehen. 
 
Geltungsbereich 
Weltweit. 
 

Reise-Service-Versicherung   

In Notfällen werden z. B. folgende Beistandsleistungen oder  
Entschädigungen erbracht: 
− Hilfestellung im Krankheitsfall z. B. durch Benennung eines 

deutschsprachigen Arztes 
− Kostenübernahmegarantie ggü. Krankenhaus in Höhe von bis zu 

12.500 Euro, um sofortige Behandlung sicherzustellen 
− Hilfe bei Rücktransport bzw. Heimreise: Organisation medizinisch 

sinnvoller und vertretbarer Rücktransporte zum Wohnort oder in 
eine Klinik inkl. Kostenübernahme. Falls erforderlich, persönliche 
Begleitung – auch durch nahe stehende Person – von Kindern bis 
zu 15 Jahren auf der Heimreise inkl. Mehrkostenübernahme 

− Krankenbesuch im Ausland: Bei Krankenhausaufenthalt von mehr 
als 10 Tagen Organisation und Kostenübernahme für Hin- und 
Rückreise einer nahe stehenden Person 

− Schutz im Todesfall: Überführung zum Bestattungsort oder Über-
nahme der Bestattungskosten vor Ort 

− Such-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen: Organisation inkl. 
Kostenübernahme bis 2.500 Euro 

− Schutz bei Strafverfolgungsmaßnahmen: Vorlage von Gerichts-, 
Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu 2.500 Euro sowie Kauti-
onsvorlage bis zu 12.500 Euro 

 
Unterstützung bei Verlust von Reisedokumenten oder -zahlungs-
mitteln und ggf. zur Bereitstellung eines rückzahlbaren Betrags von 
bis zu 1.500 Euro. 

 Voraussetzung für Leistung 
Unabhängig vom Karteneinsatz. 
 
Versicherte Personen 
Der/die Inhaber/-in einer gültigen MasterCard® Gold; auf gemein-
samen Reisen dessen/deren Ehegatte/-gattin; der/die in häuslicher 
Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/-in; unverheiratete Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; volljährige Kinder bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie unterhaltsberechtigt 
sind und Unterhalt beziehen. 
 
Geltungsbereich 
Weltweit ohne Bundesrepublik Deutschland. 
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Auslands-Schutzbrief-Versicherung   

Versichert sind die vom Kartenbesitzer benutzten Pkw,  
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen und Wohnmobile 
Bei Panne oder Unfall werden z. B. die folgenden Kosten übernom-
men: 
− Für Pannen- oder Unfallhilfe am Schadensort bis zu 100 Euro 
− Bergungskosten in voller Höhe 
− Abschleppkosten bis zu 150 Euro 
− Übernachtungskosten für die Dauer der Fahrzeugreparatur bis  

35 Euro pro Person für max. 3 Übernachtungen 
− Fahrtkosten für die Rückfahrt oder Weiterfahrt zum Zielort mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Kosten für einen Mietwagen 
bis 50 Euro/Tag für max. 7 Tage 

− Bahn-/Lufttransport von notwendigen Ersatzteilen 

 Voraussetzung für Leistung 
Unabhängig vom Karteneinsatz. 
 
Versicherte Personen 
Der/die Inhaber/-in einer gültigen MasterCard® Gold; auf gemeinsa-
men Reisen dessen/deren Ehegatte/-gattin; der/die in häuslicher 
Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/-in; unverheiratete Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; volljährige Kinder bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie unterhaltsberechtigt 
sind und Unterhalt beziehen. 
 
Geltungsbereich 
Europa (ohne Deutschland) sowie die außereuropäischen Anrainer-
staaten des Mittelmeers. Für Schadensereignisse innerhalb einer 
Entfernung von 50 km Luftlinie vom Wohnsitz des Karteninha-
bers/der mitversicherten Person besteht kein Versicherungsschutz. 

Reiserücktrittsversicherung   

Übernahme der Kosten, wenn eine Reise nicht angetreten werden 
kann 
Der Versicherer ist leistungspflichtig, wenn entweder die Reiseun-
fähigkeit eines Versicherten nach allgemeiner Lebenserfahrung zu 
erwarten ist oder der/dem Versicherten der Antritt der Reise bzw. 
ihre Beendigung nicht zugemutet werden kann. Gründe dafür kön-
nen sein: 
− Tod, schwerer Unfall oder unerwartete Erkrankung des Versicher-

ten, seines Ehegatten, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Groß-
eltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder 

− Impfunverträglichkeiten eines Versicherten 
 
Der Versicherer leistet unter bestimmten Voraussetzungen Entschä-
digung: 
− Bei Nichtantritt der Reise (Übernahme der vertraglich geschulde-

ten Reiserücktrittskosten) 
− Bei Abbruch der Reise (Übernahme von zusätzlichen Rückreise-

kosten, Ersatz der Aufwendungen durch nicht Inanspruchnahme 
von gebuchten Leistungen) 

 
Versicherungssumme 
Die Versicherungssummen betragen 10.000 Euro je Familie und 
Schadensfall, jedoch max. 5.000 Euro je versicherte Person und 
Schadensfall. Bei jedem Versicherungsfall beträgt der Selbstbehalt 
100 Euro. Wird dieser durch Krankheit ausgelöst, so beträgt der 
Selbstbehalt 20 %, mind. 100 Euro. 

 Voraussetzung für Leistung 
Unabhängig vom Karteneinsatz. 
 
Versicherte Personen 
Der/die Inhaber/-in einer gültigen MasterCard® Gold; auf gemeinsa-
men Reisen dessen/deren Ehegatte/-gattin; der/die in häuslicher 
Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/-in; unverheiratete Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; volljährige Kinder bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie unterhaltsberechtigt 
sind und Unterhalt beziehen. 
 
Geltungsbereich 
Weltweit. 
 

   
Diese Darstellung gibt nur einen Überblick über die aufgeführten Leistungen. Maßgebend 
für den Versicherungsschutz sind ausschließlich die kompletten „Erläuterungen/Hinweise“ 
sowie die „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“ der einzelnen Versicherungsarten. 
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